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PRÄAMBEL 

Wettbewerbe finden mittlerweile in so gut wie jeder Lebenssituation statt, ganz gleich ob es sich um 

Politik, Musik, Sport oder Kunst handelt. Ziel ist es die beste Lösung einer Aufgabenstellung 

beziehungsweise den ăBestenò zu finden. Am anschaulichsten lªsst sich dieser Findungsprozess wohl 

an sportlichen Wettkämpfen beschreiben. Einzelne Personen oder Mannschaften treten 

gegeneinander an, um anhand der erbrachten Leistung mittels eines Preisgerichtes oder vorher 

festgelegten Punktelisten den Sieger zu ermitteln.  

Bezogen auf die Architektur werden Lösungen gesucht, die sowohl städtebaulich, architektonisch, 

baulich-konstruktiv als auch künstlerisch den Anforderungen gerecht werden.  

Bereits in meiner ersten Praxisphase bot sich mir die Gelegenheit an dieser Art der Planungsvergabe 

Teil zu nehmen, wodurch mein Interesse und das Thema dieser Ausarbeitung, nach einer weiteren 

absolvierten Praxisphase in selbigen Büro, zu Stande kam.  

Ziel dieser Arbeit ist es einen Überblick über die verschiedenen Arten und Verfahren, aber auch über 

die Beteiligten und den Entscheidungsprozess zu schaffen.  

Alle Theorie der Welt kann nur die Basis darstellen, weshalb ich der Anschaulichkeit halber 

anschließend ein Beispiel aus meiner Praxisphase erläutern werde und somit eine mögliche Lösung 

einer Aufgabenstellung aufzeige. 
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PLANUNGSWETTBEWERBE -  PRÄAMBEL 

Ziel eines Bauvorhabens ist es die Anforderungen des Bauherrn zu erfüllen. Dies kann eine private 

Person, aber auch die Öffentlichkeit sein. Das Bauobjekt ist dabei Bestandteil des öffentlichen 

Raumes und verleiht der Umwelt einen Ausdruck. Um die beste Qualität hinsichtlich 

architektonischer, städtebaulicher und künstlerischer Kriterien filtrieren zu können ist es von Vorteil 

eine große Auswahlmöglichkeit zu haben. Dies beschränkt sich nicht nur auf große Projekte, die 

beispielsweise einen ganzen Stadtbereich betreffen, sondern auch kleinere Vorhaben und Bauten im 

Bestand. 

Zu diesem Zweck kann es sinnvoll sein Planungsleistungen nach dem Wettbewerbsverfahren zu 

vergeben. Durch klare Strukturierung und transparente Verfahren wird dem Auftraggeber die 

Entscheidung für einen Auftragnehmer vereinfacht.  

Aber nicht nur der Auftraggeber erzielt hierdurch Vorteile. Der Teilnehmer kann in einem solchen 

Verfahren aufgrund der völligen Gleichberechtigung und Anonymität allein durch die eigene 

Interpretation und innovative Lösungen überzeugen. 

Bereits im Jahr 1867 wurden Grundsätze und Prinzipien für solche Planungswettbewerbe definiert. 

Seit dem 01. Januar 2009 sind diese Grundlagen Bestandteil der neuen ăRichtlinien f¿r 

Planungswettbewerbe ð RPW 2008ò, womit die ăGrundsªtze und Richtlinien f¿r Wettbewerbe auf 

den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaues und des Bauwesens ð GRW 1995ò abgelºst wurde.  

Die GRW 1995 enthielt detaillierte Handlungsanweisungen zur Durchführung von Wettbewerben 

und galt allgemein als zu kompliziert, wodurch die Anzahl der Wettbewerbe rapide abnahm. 

Einzelne Kommunen und Landesbehörden und -einrichtungen entwickelten eine neue 

Wettbewerbsordnung, die Regeln für die Auslobung von Wettbewerben -RAW 2004.  

Dies führte allerdings vermehrt zu Diskussionen betreffend sinnvolle Inhalte und Verfahren, so dass 

die Bundesarchitekten- und Ingenieurkammer dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (BMVBS) einen neuen, vereinfachten Entwurf vorlegte und in Zusammenarbeit 

diesen Entwurf zu der heute gültigen RPW 2008 ausarbeitete.  

Da Wettbewerbe den Vorschriften des Vergaberechtes unterliegen, wurde besonders Wert auf 

Kompatibilität gelegt. 

Trotz der Vereinfachung der Wettbewerbsordnung gelten folgende Grundsätze noch heute: 

 Gleichbehandlung aller Teilnehmer im Wettbewerb und im Bewerbungsverfahren 

 Klare und eindeutige Aufgabenstellung 

 Angemessenes Preis-Leistungsverhältnis 

 Kompetente Preisrichter/Jury 

 Anonymität der Wettbewerbsbeiträge 

 Auftragsversprechen 
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In der folgenden Ausarbeitung werden die einzelnen Punkt definiert und weiter erläutert und im 

Anschluss anhand eines Beispiels veranschaulicht. 

 

GRUNDSÄTZE DER RICHTLINIE FÜR PLANUNGSWETTBEWERBE ð RPW 2008 

Wettbewerbe stellen ein Auslobungsverfahren dar, welches sowohl Neuplanungen als auch 

Planungen für Bestandsbauten beinhalten kann. Es dient der Erstellung von Plänen für ein 

Vorhaben, welche mittels eines Preisgerichtes in vergleichender Weise beurteilt und dem 

Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.    

In den Richtlinien für Planungswettbewerbe1 werden sie in verschiedene Aufgabenfelder eingeteilt, 

können aber in geeigneten Fällen interdisziplinär, also fachübergreifend bearbeitet werden: 

 Städtebau, Stadtplanung, Stadtentwicklung 

 Landschafts- und Freiraumplanung 

 Planung von Gebäuden und Innenräumen 

 Planung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen 

 technische Fachplanungen 

Planungswettbewerbe finden ebenfalls Anwendung im Bereich der Kunst und des Designs und 

werden oftmals als Findungsprozess verschiedener Lösungen hinsichtlich konzeptioneller, 

gestalterischer, ökologischer, wirtschaftlicher und technischer Aspekte eingesetzt. Die RPW 2008 

definiert nur die Grundsätze des Wettbewerbsverfahrens, um dieses einem möglichst breites 

Spektrum an Planungsaufgaben zugänglich zu machen und somit die Qualität des Planens, Bauens 

und der Umwelt zu fördern. Das Entwickeln alternativer Ideen und optimierter Konzepte dient nicht 

nur dem Auftraggeber, sondern soll zuzüglich einen Beitrag zur Baukultur beitragen. Dies soll weiter 

erreicht werden, indem interdisziplinäre Wettbewerbe, also fachübergreifende Zusammenarbeit 

verschieden qualifizierter Arbeitsgemeinschaften, besonders gefördert werden. 

Nicht nur das weite Spektrum an Planungsaufgaben, sondern auch die Gleichbehandlung aller 

Teilnehmer ermöglicht beispielsweise kleinen Planungsbüros oder Berufsanfängern das Mitwirken an 

einem solchen Wettstreit um die beste Lösung. Dies wird sogar in § 1 Abs. 5 besonders 

hervorgehoben. Es soll keine Beschränkung der Teilnahmeberechtigung durch beispielsweise 

Angaben hinsichtlich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wie Umsätze oder personelle 

Büroausstattung, geben, wie es noch in der GRW 1995 der Fall war. 

Um die Gleichbehandlung aller gewährleisten zu können, gelten für alle Teilnehmer die gleichen 

Bedingungen und Fristen. Benötigte Informationen werden an alle zum selben Zeitpunkt und in 

demselben Umfang übergeben. 

 

 

1 
RPW 2008 - §1 Abs. 1 
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Da sich gerade in der heutigen Zeit sogenannte ăStar-Architektenò entwickelt haben, aber auch eine 

Voreingenommenheit innerhalb des Preisgerichtes auf die faire und gleichberechtigte Beurteilung 

der einzelnen Wettbewerbsarbeiten Einfluss nehmen könnten, bleiben die Wettbewerbsbeiträge bis  

zu der Entscheidung der Jury anonym. Handelt es sich um ein mehrphasiges Verfahren, so bleibt 

diese Anonymität bis zum Abschluss des Wettbewerbes bestehen. Dies erfolgt meist durch eine 

Kennzeichnung der Wettbewerbsarbeiten durch eine Kennzahl aus sechs arabischen Ziffern auf 

jedem Blatt und jedem Schriftstück, sowie auf den Modellen.1 Zweck dieser Regelung ist es jungen 

Talenten die Möglichkeit zu geben, sich auf dem Markt einen Namen zu machen, da im Wettbewerb 

nur die Idee und nicht der Name zählt. 

 

 

WETTBEWERBSBETEILIGTE 

Bevor die verschieden Wettbewerbsarten und ðverfahren betrachtet werden, müssen die Beteiligten 

bezüglich ihrer Position und Qualifikation definiert werden. 

 

AUSLOBER 

Der Begriff des Auslobers ist eine andere Bezeichnung für den Auftraggeber, der die verantwortliche 

Person für die Auslobung einer zu lösenden Aufgabe, des Wettbewerbs, ist. Die Funktion des 

Auslobers kann durch eine private oder öffentliche Person besetzt sein, handelt es sich um mehrere 

Auslober, muss eine Person bevollmächtigt werden für die anderen handeln zu dürfen. Definition 

der Aufgabe, Festlegung des Verfahrens und Einberufung des Preisgerichtes gehört zu den 

elementaren Aufgaben des Auslobers. Er stellt somit die Basis des Wettbewerbes dar und seine 

Entscheidungen legen die Anforderung und den Umfang fest.  

Für öffentliche Auslober gelten nach der RPW 2008 §9 gesonderte Regeln, sobald der geschätzte 

Auftragswert der Planungsleistungen, Dienstleistungen zuzüglich der Wettbewerbsprämien und 

Auszahlungen an die Teilnehmer, den in der VOF 2006 (Verdingungsordnung für freiberufliche 

Leistungen) in § 2 Nr.5 festgelegten Schwellenwert erreicht oder übersteigt. (Schwellenwert: 

festgelegte Summe, die regelt nach welchem Vergabeverfahren ausgelobt wird) 

 

TEILNEHMER 

Die Teilnehmer müssen den Anforderungen der Teilnahmebedingungen entsprechen und können 

natürliche oder juristische Personen sein. Die Teilnahmeregelung ist in der RPW 2008 an die 

Vedingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF 2006) angepasst worden. 

 

1 
RPW 2008 ð Anlage II 
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Eine natürliche Person stellt eine einzelne Person dar, die Träger des privaten Rechts ist. Im Vergleich 

dazu sind juristische Personen Personenvereinigungen und Vermögensmassen mit gesetzlich 

anerkannter rechtlicher Selbstständigkeit. Ein Beispiel des öffentlichen Rechtes ist eine Körperschaft, 

des privaten Rechts ein Verein. 

Mit der Definition der Aufgabe wird gleichzeitig die erforderliche, berufliche Qualifikation der 

Teilnehmer festgelegt.  

Die fachlichen Anforderungen einer natürlichen Person sind erfüllt, wenn sie die Berufsbezeichnung 

führen dürfen, die in der Auslobung genannt ist. Bei juristischen Personen müssen die durch die 

Auslobung festgelegten Planungsleistungen dem satzungsmäßigen Geschäftszweck entsprechen, um 

die fachlichen Anforderungen erfüllen.  

Falls weitere Qualifikationen beziehungsweise Anforderungen gestellt werden, so muss dies in der 

Auslobung oder Aufforderung zur Bewerbung geschehen. 

Es gibt die Möglichkeit als eine Arbeitsgemeinschaft aus natürlichen oder juristischen Personen an 

einem Wettbewerb teilzunehmen. Hierbei muss jedes Mitglied teilnahmeberechtigt sein, nach den 

oben genannten Bedingungen, und benannt werden. 

Da einer der Grundsätze die Gleichbehandlung aller vorsieht, sind Bewerber, die Einfluss auf die 

Durchführung oder auf das Preisgericht in irgendeiner Weise haben, nicht teilnahmeberechtigt. 

Jeglicher Vorteil durch beispielsweise Verwandtschaftsverhältnisse oder wirtschaftlicher Bündnisse 

bewirkt den Ausschluss aus dem Wettbewerbsverfahren.  

 

PREISRICHTER 

Das Preisgericht übernimmt eine unabhängige, beratende Funktion für den Auftraggeber und 

entscheidet letzten Endes über die eingereichten Wettbewerbsbeiträge. Zusätzlich wirkt das 

Preisgericht in der Vorbereitung und Auslobung des Wettbewerbes mit. 

Zusammengesetzt ist das Preisgericht ausschließlich aus natürlichen Personen, die nach fachlichen 

und unabhängigen Aspekten zu urteilen haben. Wie bereist oben erwähnt darf zwischen den 

Teilnehmer und den Preisrichtern keine Zweckgemeinschaft oder sonstige vorteilbringende 

Beziehung vorherrschen. Vorgeschrieben wird außerdem, dass die Preisrichter bei einem privaten 

Auslober mindestens zur  Hälfte der Anzahl die Qualifikation der Teilnehmer haben muss, diese 

Preisrichter werden Fachpreisrichter genannt. Wiederum die Mehrheit dieser Fachpreisrichter muss 

unabhängig vom Auslober sein. Bei Beispielhaft 9 Preisrichtern müssen mindestens 5 

Fachpreisrichter sein, wovon wiederum mindestens 3 unabhängig vom Auslober sein müssen. 

Preisgerichte öffentlicher Auslober müssen in der Mehrzahl aus Fachpreisrichtern beziehungsweise 

vom Auslober unabhängige Personen bestehen und insgesamt eine ungerade Anzahl ergeben.  
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Wie auch bei mehreren Auslobern muss aus dem Kreis der Preisrichter ein Vorsitzender gewählt 

werden, der allerdings unabhängig und die gleiche berufliche Qualifikation der Teilnehmer haben 

muss. 

 

WEITERE BETEILIGTE 

Da der Auslober nicht unbedingt die gleiche fachliche Qualifikation wie die Teilnehmer hat, benötigt 

er entsprechende Betreuer, die ihm beratend und unterstützenden zur Seite stehen. Mögliche 

Aufgaben für Wettbewerbsbetreuer sind Erstellung der Auslobung, Organisation und Durchführung 

des Verfahrens und in der Regel auch die Vorprüfung der eingereichten Wettbewerbsbeiträge 

hinsichtlich der formalen Bestimmungen und Vorgaben. 

Sinnvoll kann es auch sein Sachverständige zur Beratung oder sogar für einen Sitz im Preisgericht 

heran zu ziehen.  

Der wohl wichtigste Beteiligte an einem Wettbewerbsverfahren stellen die Architekten- 

Ingenieurkammern da, die ebenfalls beratend zur Verfügung stehen, aber in jedem Fall den 

Wettbewerb registrieren und somit erst freigeben. Die Registrierung erfolgt nämlich nur, wenn die 

Auslobungsbedingungen den Richtlinien für Planungswettbewerbe ð RPW 2008 entsprechen. 

 

 

WETTBEWERBSARTEN UND ðVERFAHREN 

Grundsätzlich können Wettbewerbe nach der RPW 2008 nach §1 Abs.2 Satz 2 nicht nur als 

Realisierungs- sonder auch als Ideenwettbewerb ausgelobt werden. Dabei muss allerdings darauf 

hingewiesen werden, dass eine Realisierung des Projektes nicht vorgesehen ist. Weiter unterschieden 

wird in § 3 auf in drei Kategorien: 

 Offener Wettbewerb 

 Nichtoffener Wettbewerb 

 Kooperatives Verfahren 

Zusätzlichen können offene und nicht offene Wettbewerbe in zwei Phasen unterteilt werden, 

worauf in der weiteren Ausarbeitung noch eingegangen wird. Zunächst sollen die einzelnen Arten 

genauer erklärt werden. 

 

OFFENER WETTBEWERB 

Grundsätzlich ist jeder Wettbewerb als offener Wettbewerb öffentlich auszuschreiben. Dies kann 

beispielsweise über Fachzeitschriften gehandhabt werden. Interessierte Fachleute, die den fachlichen  
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Anforderungen entsprechen und teilnahmeberechtigt sind, werden aufgefordert einen 

Lösungsvorschlag einzureichen. 

Ein privater Auslober hat das Recht den Teilnehmerkreis zu beschränken, beispielsweise nur auf 

regionale Teilnehmer. Ansonsten ist die Anzahl an teilnahmeberechtigten Wettbewerbsbeiträgen 

uneingeschränkt. 

 

NICHTOFFENER WETTBEWERB 

Dieses Verfahren sieht eine Beschränkung der Teilnehmer vor, die der Größe und Bedeutung der 

Wettbewerbsaufgabe angemessen festgelegt werden muss. Die Fachleute werden öffentlich 

aufgefordert eine Bewerbung einzureichen, falls Interesse an der Bearbeitung der gestellten 

Aufgabe besteht. Neben der vorgesehen Anzahl der Teilnehmer, müssen bereits vorher ausgewählte 

Teilnehmer namentlich in der Bekanntmachung beziehungsweise der Aufforderung benannt werden. 

Werden besondere Nachweise gefordert sind diese ebenfalls anzugeben.  

Da es mehrere Möglichkeiten der Auswahl unter den Bewerbern gibt, muss der Auslober die 

gewählte Methode offen legen. Üblicherweise werden die Teilnehmer anhand aufgabenbezogener, 

qualitativer Kriterien aus den Bewerbern durch den Auslober, unter möglicher Zuhilfenahme 

beratender Preisrichter, bestimmt. Erfüllen alle Bewerber die festgelegten Auswahlkriterien und die 

vorgesehen Anzahl an Teilnehmern wird überschritten, so kann anhand der Kriterien keine weitere 

Auswahl stattfinden, so dass die Bewerben durch ein Losverfahren bestimmt werden. Der Auslober 

als private Person kann auch direkt oder durch Los die Teilnehmer bestimmen.  

Nach der Bestimmung der Teilnehmer werden diese namentlich in der Auslobung aufgeführt. 

 

KOOPERATIVE VERFAHREN 

Kooperative Verfahren basieren auf dem Meinungsaustausch zwischen Auslober, Preisrichtern, 

Sachverständigen, Vorprüfern und Wettbewerbsteilnehmer, wenn im Vorwege keine genaue 

Wettbewerbsaufgabe definiert werden konnte.  Hierbei nähern sich die Beteiligten schrittweise 

durch Präsentation von Zwischen- oder Endergebnissen der Aufgabe und dem Ziel an. Da aber die 

Anonymität wegen der Voraussetzung der Unbefangenheit den Teilnehmern gegenüber ein Problem 

in diesem Zusammenarbeiten darstellen würde, kann für dieses Verfahren die Anonymität 

aufgehoben werden. Die in der RPW §1 definierte Gleichbehandlung muss weiterhin gewährleistet 

sein, so dass jeder Teilnehmer stets auf dem gleichen Informationsstand ist. 

Auch hier ist die Unterscheidung des privaten und öffentlichen Auslober wichtig. Der öffentliche 

Auslober darf dieses Verfahren nicht anwenden, wenn sich die Wettbewerbssumme  die in der VOF 

2006 (Verdingungsordnung für freiberufliche Verfahren) festgelegten Schwellenwerte erreicht oder 

übersteigt.  
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ZWEIPHASIGES VERFAHREN 

Offene und Nichtoffene Wettbewerbe können zusätzlich noch in zwei Phasen geteilt werden, um 

den Gesamtaufwand zu reduzieren. Dabei dient die erste Phase der Erstellung grundsätzlicher 

Lösungsansätze. Allen teilnahmeberechtigten Personen steht es offen Lösungsvorschläge 

einzureichen, die durch das Preisgereicht bewertet werden und Grundlage für die Einladung in die 

zweite Phase sind. Für die zweite Phase muss die Anzahl der Teilnehmer der Größe und Bedeutung 

der Wettbewerbsaufgabe angemessen bestimmt sein. Das Preisgericht der ersten Phase muss auch in 

der zweiten Phase unverändert die Beurteilung der Wettbewerbsbeiträge übernehmen, um den 

Ansprüchen der Gleichbehandlung gerecht zu bleiben. 

 

 

WETTBEWERBSDURCHFÜHRUNG 

Der Auslobung wird in §5 der RPW eine erhöhte Bedeutung zur Sicherstellung des 

Verfahrensablaufes zugewiesen. Die Anforderungen und Zielvorstellungen stellen verbindliche 

Vorgaben dar, welche anhand der benannten Beurteilungskriterien beurteilt werden. Protokolle über 

Kolloquien zur Klärung von Rückfragen und Präzisierung der Aufgabe sind ebenfalls Bestandteil der 

Auslobung.  

Einzelregelungen werden in der Anlage 1 der RPW 2008 als Soll anhand einer ăListe der 

notwendigen Angaben in der Auslobung von Wettbewerbenò gemacht, kºnnen aber durchaus 

angemessen ergänzt werden. 1 

Es ist weiter vorgeschrieben, dass jeder Teilnehmer nur einen Wettbewerbsbeitrag abgeben darf, 

welcher die bindenden Vorgaben erfüllen muss und nicht überschreiten darf. Sollte ein Beitrag den 

Anforderungen nicht vollends entsprechen, eine Beurteilung aber trotzdem möglich sein, so kann 

eine Zulassung durch das Preisgericht bestimmt werden.  

Die Teilnehmer müssen mit Abgabe der Wettbewerbsarbeit eine Verfassererklärung in schriftlicher 

Form abgegeben, dessen Inhalt in der Anlage 2 Nr. 3 der RPW 2008 geregelt ist.  

Nach Abgabe der Wettbewerbsbeiträge werden diese mittels einer Vorprüfung anhand der formalen 

und bindenden Vorgaben der Auslobung, des erfüllten Leistungsumfangs, der termingerechten 

Abgabe sowie dem ăGrundsatz der Anonymitªtò gepr¿ft.2 Nachdem dies geschehen ist tagt das 

Preisgericht, welches noch keine Kenntnisse über die Arbeiten besitzen darf.  

 

 

 

1
 RPW 2008 ð Anlage II 

2 
RPW 2008 ð Anlage III 
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Die Beurteilung der Lösungsvorschläge wird, üblicher Weise nicht öffentlich, nach den in der 

Auslobung festgelegten Kriterien beurteilt. Das Preisgericht formuliert eine schriftliche Begründung 

zu jeder Arbeit und legt eine Rangfolge fest, welche den Anforderungen am gerechtesten werden.  

Die einfache Mehrheit ist hierbei ausschlaggebend.1  

Nach der RPW §5 Abs. 2 ist es zwingend notwendig, dass die Fachpreisrichter ăwªhrend der 

gesamten Preisrichtersitzung anwesendò sein m¿ssen. Es gibt allerdings die Mºglichkeit die 

Möglichkeit einen Stellvertreter zu ernennen, was die Aufgabe des Preisgerichtes wäre. Dies ist nur 

Möglich unter der Prämisse, dass dieser während des gesamten Meinungsbildungsprozesses bereits 

anwesend war und dieser für den gesamten weiteren Verlauf den verhinderten Fachpreisrichter 

ersetzt. Kürzere Abwesenheit eines Fachpreisrichters ist in sofern akzeptabel, wenn dieser nicht 

während des meinungsbildenden Prozess abwesend war.  

Über den gesamten Prozess der Entscheidung wird ein Protokoll geführt, um eine nachvollziehbare 

Beurteilung und die erteilten Preise und Anerkennungen entsprechend der Rangfolge zu 

dokumentieren.  

Die Vergabe von Preisen und Anerkennungen wird in der RPW 2008 in § 7 behandelt. Preise werden 

hierbei in Abs. 1 für Arbeiten vergeben, die eine mögliche Realisierung der Aufgabe darstellen, 

Anerkennungen hingegen für bemerkenswerte Teilleistungen. 

Die Preise und Anerkennungen beinhalten eine endgeldliche Aufwandsentschädigung für die 

erbrachte Planungsleistung. Bevor die RPW 2008 am 01.01.2009 in Kraft getreten ist, war es 

durchaus üblich, dass der Betrag bis um das vierfache Höher war als für normale 

Planungsleistungen, wie sie in der HAOI definiert sind. Mit der RPW 2008 wurde das Honorar für 

Wettbewerbsleistungen über die geltende Honorarordnung (HOAI) geregelt.  

Für das gesamte Wettbewerbsverfahren wird ein Gesamtbetrag, die Wettbewerbssumme, festgelegt, 

welche in der Auslobung bekannt gegeben wird und voll auszuschöpfen ist. Sie muss der Bedeutung 

und Größe des Wettbewerbs angemessen sein und kann auch erhöht werden, falls eine Realisierung 

von vorne herein nicht vorgesehen ist. Die Wettbewerbssumme wird von dem Auslober bereit 

gestellt, über die Aufteilung dieser kann das Preisgericht einstimmig neu bestimmen. 

Ist die endgültige Entscheidung des Preisgerichtes gefällt, so hat der Auslober die unverzügliche 

Pflicht das Ergebnis und Protokoll den Teilnehmern zukommen zu lassen. Alle Arbeiten müssen nun 

binnen eines Monats der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden, wobei die Teilnehmer namentlich 

erwähnt werden müssen und das Protokoll ebenfalls bereit gestellt werden muss. 
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WEITERES VERFAHREN 

Bei der Wahl des Wettbewerbsverfahrens kann bereits in der Auslobung gewählt werden, ob es sich 

um einen Ideen- oder Realisierungswettbewerb handeln soll. Ein Realisierungswettbewerb sieht es 

nach RWP 2008 Ä 8 Abs.2 vor, dass ăeiner der Preisträger unter Würdigung der Empfehlung des 

Preisgerichtes mit den weiteren Planungsleistungenò beauftrag wird, soweit dem kein triftiger 

Grund entgegensteht. Dies bedeutet, dass nicht zwingend der erste Preisträger dafür vorgesehen 

werden muss. Im Falle einer weiteren Beauftragung werden die während des Wettbewerbes bereits 

erbrachten Leistungen bis zu der Preisvergabe nicht erneut vergütet. Die Beauftragung für weitere 

Leistungen erstreckt sich üblicher Weise bis zu der abgeschlossenen Ausführungsplanung. Der 

Preisträger hat somit keine Mitsprache bei der Vergabe, der Bauüberwachung und/oder 

Objektbetreuung und Dokumentation. 

 

URHEBERRECHT UND NUTZUNG 

Die Nutzung für den in der Auslobung vorgesehenen Zweck ist dem Auslober nur gestattet, wenn 

der Verfasser weiter beauftragt wurde. Ansonsten verbleiben alle Rechte nach dem Urhebergesetz 

dem Verfasser. Nicht berücksichtigte Teillösungen können gegen eine angemessene Vergütung 

genutzt werden. 

 

SONSTIGES 

Für ein geregeltes Verfahren gibt es weitere Bestimmungen. 

Beispielsweise kann für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen eine Schutzgebühr verlangt werden. 

Außerdem ist hinsichtlich der Abgabefristen eine Regelung getroffen worden, die besagt, dass bei 

Postübermittlung das Datum des Einlieferungsscheines gültig ist.1   
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BEISPIEL EINES WETTBEWERES AUS DEM BETRIEB ð AUSLOBUNG KURZFASSUNG 

Das nachfolgende Beispiel wurde während meiner zweiten Praxisphase in dem Büro Poitiers 

Architekten bearbeitet. Sämtliche Inhalte und Lösungen obliegen dem Urheberrecht des Auslober 

bzw. dessen benannten Vertreters und dem Büro Poitiers Architekten. 

Zusammenfassend wird nun der Wettbewerb ăQUARTIERSENTWICKLUNG CELSIUSWEG / 

STAHLTWIETEò erlªutert. Die ausführliche Auslobung mit weiteren Dokumenten befindet sich 

beispielhaft im Anhang. 

 

WETTBEWERB ăQUARTIERSENTWICKLUNG CELSIUSWEG / STAHLTWIETEò 

AUSLOBERIN 

Projektgesellschaft Stahltwiete 13-21 

GmbH & Co. KG 

Am Strande 3 e 

D - 18055 Rostock 

 

vertreten durch 

Deutsche Immobilien AG 

Am Kaiserkai 69 

D - 20457 Hamburg 

 

ICE Immobilien Consulting und 

Entwicklung GmbH 

Hopfenmarkt 31 

D - 20457 Hamburg 

 

 

 

 

Köhler & von Bargen Immobilien  

Mittelweg 167 

D - 20148 Hamburg 

 

 

WETTBEWERBSMANAGEMENT 

D&K drost consult                                 

Hohe Brücke 1 / Haus der Seefahrt            

D-20459 Hamburg 

 

WETTBEWERBSART, -VERFAHREN 

Es handelt sich bei der Quartiersentwicklung Stahltwiete/Celsiusweg um einen ăBeschrªnkten, 

zweistufigen, städtebaulichen und hochbaulichen Ideen- und Realisierungswettbewerb in 

Form eines Einladungswettbewerbes mit 12 Teilnehmernò. Nach Ä 3 der RPW 2008 handelt es 

sich folglich um einen Nichtoffenen, zweiphasigen Wettbewerb mit einer festgelegten 

Teilnehmerzahl von 12. Die Bezeichnung, die in der Auslobung vorgenommen wurde 

entspricht folglich noch der Definition in der GRW 1995.  
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WETTBEWERBSAUFGABE 

 

Abb. 1: Betreffendes Gebiet des Wettbewerbes 

Gegenstand dieses zweiphasigen Ideen- und Realisierungswettbewerbes ist es, in der ersten 

Phase die städtebauliche Entwicklung und Gestaltung eines Gebäudeensembles zwischen 

Celsiusweg und Stahltwiete in Hamburg Bahrenfeld darzustellen. Unter der Berücksichtigung 

des städtebaulichen Umfeldes sollen unterschiedliche Nutzungen in dem Quartier 

untergebracht werden. Der Komplex soll die auf dem Areal erreichbare Bruttogeschossfläche 

bestmöglich nutzen bzw. optimieren und ein attraktives und hochwertiges Angebot bieten, 

das flexibel auch auf zukünftige Nachfragesituationen zu reagieren vermag. 

 

Der in der ersten Phase formulierte Masterplan soll in der zweiten Phase durch die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Teilbereich Wohnen auf dem südlichen Plangebiet 

hochbaulich überplant werden. Zudem ist für den gewerblichen Teil im Norden ein Bereich als 

Ideenteil hochbaulich zu konkretisieren, der den Übergang zum benachbarten Wohnen 

darstellt und zudem die Grundrissgestaltung der Nutzungen produzierendes Gewerbe und 

darüber liegende sonstige Gewerbenutzungen bzw. Büronutzung exemplarisch löst. Der 

genaue Umgriff des Teilbereichs wird in Abhängigkeit zum Ergebnis der ersten Phase 

(Masterplan) und somit zu Beginn der zweiten Phase bestimmt. 
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WETTBEWERBSGRUNDLAGEN 

In der ersten Stufe werden 12 Teilnehmer von der Ausloberin eingeladen, anonym 

konkurrierend das städtebauliche Konzept für die Quartiersentwicklung zu erarbeiten. Im 

Rahmen der Preisgerichtssitzung für die erste Phase erfolgt die Festlegung auf ein endgültiges 

städtebauliches Konzept, das in der zweiten Phase als Masterplan die Grundlage für die 

hochbaulichen Entwürfe bildet. 

 

Für die Teilnahme an der zweiten Phase werden bis zu acht Teilnehmer auf Grundlage der 

Arbeitsergebnisse der ersten Phase durch das Preisgericht ausgewählt und zur Teilnahme an 

der zweiten Phase aufgefordert. Die Verfasserinnen und Verfasser des ausgewählten 

städtebaulichen Konzeptes sollen mit Erstellung des Funktionsplanes beauftragt werden. 

WETTBEWERBSTEILNEHMER UND TEILNEMHERINNEN 

Folgende Architektinnen und Architekten wurden von den Ausloberin in Abstimmung mit der 

Freien und Hansestadt Hamburg für dieses Verfahren gesetzt: 

 

ARGE AG horizont Architektur und Kunst / Stephen Williams Architects, Hamburg 

ARGE Leusmann Planungsgesellschaft mbH / Thüs Farnschläder Architekten, Hamburg 

ARGE she_architekten / Aumann + Katzsch Architekten, Hamburg 

ARGE SML Architekten / planwerkeins Eckert u. Hamperl, Hamburg 

BOLLES+WILSON GmbH & Co. KG, Münster 

Fink + Jocher, München 

SEHW Architekten, Hamburg 

Spengler Wiescholek Architekten und Stadtplaner, Hamburg 

Architekturbüro Helmut Riemann, Lübeck 

Schenk + Waiblinger Architekten, Hamburg 

André Poitiers Architekt RIBA Stadtplaner, Hamburg 

Intelligent Solutions, Hamburg 

 

FACHPREISRICHTERINNEN UND FACHPREISRICHTER 

Otto Eikenbusch, Prof. Jörn Walter, Finn Warncke, Karin Loosen, Henk Döll, Irene Lohaus  

 

STELLVERTRETENDE FACHPREISRICHTERINNEN UND FACHPREISRICHTER 

Rolf Niss, Johannes Gerdelmann, Jürgen Johner, Michael Ziller, Heike Lorenz  
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SACHPREISRICHTERINNEN UND SACHPREISRICHTER 

Peter Maria Feldmann, Karl-Dieter Broks, Uwe Szczesny, Mark Classen  

 

STELLVERTRETENDE SACHPREISRICHTERINNEN UND SACHPREISRICHTER 

Florian Sauer, Helmut Köhler, Gesche Boehlich, Robert Jarowoy  

 

SACHVERSTÄNDIGE 

Anke Dierking, Marko Pabst, Christian Meyer, Stephan Landgraf, Martina Michalzik, Martin 

Arriens, Carsten Butenschön, Ulrike Frauenlob, Gabriela Ohl, Henning Albers 

WETTBEWERSSUMME 

Gesamtsumme (netto): 148.000 Euro 

 

TERMINÜBERSICHT 

Erste Phase 

Versand der Unterlagen: ab 07.07.2009 (28.KW) 

Pflichtkolloquium: 16.07.2009 (29.KW) 

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten: 02.09.2009 (36.KW) 

Abgabe der Modelle: 09.09.2009 (37.KW) 

Preisgericht Städtebau:23.09.2009 (39.KW) 

Überarbeiten Masterplan: bis 07.10.2009 (41.KW) 

 

Zweite Phase 

Versand Masterplan und erg. Infos: ab 12.10.2009 (42.KW) 

Rückfragen: (bis 12.00 Uhr) bis 19.10.2009 (43 KW) 

Versand der Rückfragen: ab 23.10.2009 (43.KW) 

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten: 09.12.2009 (50.KW) 

Abgabe der Modelle: 16.12.2009 (51.KW) 

Preisgericht Hochbau: 21.01.2010 (03.KW) 
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Abb. 2: Zu beplanendes Gebiet  mit Einteilung in Wohnen und Gewerbe 
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BEARBEITUNG DES WETTBEWERBES 

André Poitiers Architekt RIBA Stadtplaner 

ăWohnen und arbeiten am Stahltwietenhofò 

Die erste Phase sieht es vor, dass ein städtebauliches Konzept erstellt wird. Zu diesem Zweck 

wurde zunächst ein Ausschnitt des Gebietes inklusives des näheren Umfeldes in einem Modell 

im Maßstab 1:500 angefertigt.  

In Verbindung mit CAD-Programmen und Modellbau wurden verschiedene Varianten erstellt, 

die nun in das Modell eingesetzt werden konnten, um in der Formgebung des Gebäudes den 

Bezug zu der Umgebung besser analysieren zu können.  

Das Gebiet ist getrennt in ein südliches Wohn- und in ein nördliches Gewerbegebiet. Bei der 

Gestaltung ist Wert auf die Trennung dieser Bereiche gelegt worden. Räumlich voneinander 

getrennt werden die beiden Teile von einem Verbindungs- und Erschließungsweg. 

 

Abb. 3 und 4: Modell des Gebietes mit einer Variante einer möglichen Gestaltung  

Zunächst unterschieden sich die geplanten Baukörper in der Form, aber auch in dem 

Höhenniveau. Die fünf Baukörper der Wohnbebauung sind auf einem Ost-West orientierten 

gemeinsamen Sockel platziert, unter dem sich die neue Tiefgarage befindet. Dieser Sockel hebt 

das gesamte Wohngebiet mit seinen privaten Gärten räumlich von der öffentlichen 

Quartiersdurchwegung und dem Gewerbeteil ab und bezweckt somit eine Abtrennung der 

beiden Bereiche. 

Im Groben teilt sich das Gewerbe in zwei größere Strukturen. Einem kleineren Büro- und 

Gewerbe-komplex im Norden sowie einem größeren im Süden. 
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Der Komplex ist in seiner Gesamtheit als eine Art ăGründerzentrumò zu begreifen, das in seiner 

Ausgestaltung ein individuelles Nebeneinander-Existieren einzelner Betriebe ebenso 

ermöglicht wie einen lebendigen und innovativen Austausch untereinander.  

Die Gewerbeflächen öffnen sich alle zu einem gemeinsamen großzügigen Hof, der das 

Herzstück der Anlieferung bildet. 

Die Gebäudehöhen richten sich nach der bestehenden Bebauung, wobei die Gewerbehöfe sich 

jeweils nach Süden hin ab staffeln, um eine gute natürliche Belichtung der Höfe zu 

gewährleisten. 

Abb. 5 und 6: Fertiges Abgabemodell als Einsatz 

Bestandteil der Wettbewerbsarbeiten waren neben dem Modell in der Auslobung beschriebene 

Präsentationspläne, die im Anhang beigefügt sind. Die Maße der Pläne betragen 0,90 x 1,20 m. 

Dargestellt werden zunächst ein Strukturplan im Maßstab 1:1000 und ein Systemschnitt durch 

die geplante Wohnbebauung im Maßstab 1:500. 

Der zweite Plan zeigt den Lageplan im Maßstab 1:500 und einen weiteren Systemschnitt durch 

die Gewerbebebauung im Maßstab 1:500. 

Der dritte Plan enthält zunächst den gefordeten Grundriss des Untergeschosses im Maßstab 

1:500, zusätzlich den Erläuterungbericht, der der Erklärung und dem Verständnis des 

Entwurfes dient und noch zwei dreidimensionale Dartsellungen mit einer angedeutenten 

Fassadengestaltung. Außerdem wurden ergänzend noch Zeichnungen zur Erläuterung der 

Erschließungswege, der Freiraumplanung und der Tiefgaragen hinzugefügt. 

Als Mittel für die Vorprüfung verlangt die Ausloberin Prüfpläne in CAD-Format und in Form 

von Tabellen (vorgefertig beigelegt), in denen alle zur Berechnung der BGF 

(Bruttogeschossfläche) und des umbauten Raumes (BRI) notwendigen Maße und Angaben 

anzugegeben sind. 
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Für die Vorprüfung wurde festgelegt wie die Nutzungsarten in den Prüfplänen zur eindeutigen 

Abgrenzung gekennzeichnet werden müssen: 

BGFa nach DIN 277 

Wohnen Eigentum   rot 

Wohnen Miete    orange 

Gewerbeflächen    blau 

Büronutzung    grün 

Sonstige Nutzungen   gelb

 

 

Anhand dieser Angaben können die einzelnen Punkte der verbindlichen Anforderungen an die 

Wettbewerbsbeiträge abgearbeitet werden, bevor die Arbeit dem Preisgericht zur Beurteilung 

übergeben werden. Treten hier bereits große Abweichungen, entweder durch eindeutig über das 

Maß hinaus gehende Leistungen oder entsprechend weniger, so dass es zu keiner Beurteilung reicht, 

so wird der jeweilige betreffende Beitrag ausgeschlossen. So sieht es die RPW 2008 in § 5 Abs. 2 vor. 

Mit Beurteilung der Ergebnisse der ersten Phase werden die acht Teilnehmer ausgewählt, die für die 

zweite Phase in Frage kommen. Die erste Phase sieht, wie bereits vorher beschrieben, vorerst eine 

konzeptionelle, städtebauliche Entwicklung vor, die als Grundlage für die zweite Phase dient.  

Die zweite Phase soll allerdings nicht Teil dieser Ausarbeitung sein, da meine Praxisphase zuvor 

geendet ist.  
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REFLEKTION DER ZWEITEN PRAXISPHASE 

Meine Erwartungen nach der ersten Praxisphase, ein Projekt von Anfang bis Ende zu begleiten und 

verstärkt an einem Wettbewerb mitzuarbeiten, waren leider nicht möglich. Hauptsächlich habe ich, 

wie bereits in der ersten Praxisphase, verschiedene DAT BACKHUS Bauvorhaben betreut. Diesmal 

konnte ich allerdings mehr Einblicke in den Entwurf erzielen und selber beispielsweise eine 

beleuchtete Stele für die Außenwerbung eines DAT BACKHUS entwerfen. Da ich mit dem Ablauf 

vertraut war, konnte ich direkt eingesetzt werden und vieles in eigener Verantwortung planen, wie 

beispielsweise Termine auf der Baustelle.  

Bezüglich der Mitarbeit an Wettbewerben bot sich mir nur die Möglichkeit an dem Wettbewerb 

ăQuartiersentwicklung Stahltwiete/Celsiuswegò mitzuwirken. Hierbei habe ich verschiedene Modelle 

angefertigt und an den Abgabeplänen mitgearbeitet. Dem Entwurfsprozess und der Kooperation mit 

Landschaftsplanern und Verkehrsplanern konnte ich leider nicht beisitzen. 

Neben diesen Tätigkeiten habe ich die Position der Ansprechperson für Bewerbungen und 

Praktikanten übernommen. In dieser Praxisphase gab es eine Vielzahl an Praktikanten und da ich 

bereits zu den alten Hasen zählte, arbeitete ich neue Praktikanten in das Zeichenprogramm und die 

Struktur des Büros ein. 

Insgesamt betrachtet war die zweite Praxisphase in einem anderen Maß lehrreich als die erste. Ich 

habe mehr über die Struktur und die Abläufe gelernt und nicht, wie in der ersten Praxisphase, 

hauptsächlich Ausführungspläne gezeichnet bzw. überarbeitet. Doch ist es immer noch mein Ziel ein 

Projekt von Anfang bis Ende zu begleiten und mehr Einblicke in den Entwurfsprozess zu erlangen, 

sei es im städtebaulichen oder architektonischen Bereich. 
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QUELLENVERZEICHNIS 

 

Richtlinie für Planungswettbewerbe ð RPW 2008 

 

Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des 

Städtebaus und des Bauwesens ð GRW 1995 

 

http://www.genial-zentral.de/fileadmin/sites/gz_phase2/downloads/2009-08-

10/05_RPW%202008%20Vortrag%20Worschech%20bei%20LEG%2020090810.pdf 

 

http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung//wettbewerbe/pdf/07_beschr_wbw_arten.pdf 

 

 

 

http://www.genial-zentral.de/fileadmin/sites/gz_phase2/downloads/2009-08-10/05_RPW%202008%20Vortrag%20Worschech%20bei%20LEG%2020090810.pdf
http://www.genial-zentral.de/fileadmin/sites/gz_phase2/downloads/2009-08-10/05_RPW%202008%20Vortrag%20Worschech%20bei%20LEG%2020090810.pdf
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/wettbewerbe/pdf/07_beschr_wbw_arten.pdf
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